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Verantwortliche Bereiche:
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Anderung der Elternbeitragssatzung fiir die Kindertagespflege in
der Hansestadt Lubeck

Beratungsfolge:
Datum Gremium Status

17.01.2022 Senat

Zustandigkeit

Nichtoffentlich zur Senatsberatung

03.02.2022  Jugendhilfeausschuss (:)ffentlich zur Vorberatung
08.02.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
24.02.2022 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Elternbeitragssatzung fur Kindertagespflege in Lubeck gem. Anlage 2 wird beschlossen.
Die Satzung tritt zum 01.08.2022 in Kraft.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis

1.160 - Frauenbiro

1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmend

1.300 - Recht Keine rechtlichen Bedenken
KEV / SEV

Ablehnung, s. Anlage

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MaRRnahme ist:

Ja
Nein- Begriindung:

Keine unmittelbare Betroffenheit

neu

Freiwillig: hinsichtlich der Festsetzung von
Kostenbeitragen nach § 90 Abs. 1 SGB VIII
vorgeschrieben durch:
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Durch Anderung des Kindertagesférderungsgesetzes Schleswig-Holstein (KiTaG) zum
01.01.2022 wurde fur die Betreuung von unter dreijahrigen Kindern ein HOchstbetrag von
5,80 EUR je wochentlicher Betreuungsstunde festgesetzt. Dieser gilt gem. § 50 KitaG auch
fur die Kindertagespflege. Um die Elternbeitrage rechtswirksam festsetzen zu kénnen, muss-
te die Elternbeitragssatzung rickwirkend zum 01.01.2022 geandert werden. (siehe
VO/2022/10757)

Die als Anlage 2 beigefiigte Fassung der Elternbeitragssatzung sieht eine Erhéhung um 2%
zum 01.08.2022 im Bereich der Uber dreijahrigen Kindern vor, analog der Anpassung der
Entgeltordnung fiir den stadtischen Trager gem. Beschlussvorlage VO/2022/10755.

Das Land Schleswig-Holstein hat Mittel zur Erstattung der Beitragssenkung an die ortlichen
Trager bereitgestellt. Allerdings ist das Verfahren zur Erstattung noch nicht abschlieend
geklart. Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Bei-
tragsabsenkung fiir die Hansestadt Libeck tatsachlich kostenneutral verlauft. Die Anlage
finanzielle Auswirkungen enthalt aus diesem Grund lediglich die maximal zu erwartenden
Mehrertrage durch die Anhebung um 2%.

Anlagen:

1 — Finanzielle Auswirkungen

2 — Elternbeitragssatzung

3 — Gegenuberstellung 2%-Erhéhung und Hochstgrenze nach Landesdeckel

Senatorin Monika Frank
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Bereich: 4.041.3

Produkt: 361003000 - Kindertagespflege

Anlage zur Vorlage vom 07.01.2022
VO-Nr.: 2022/10758

Anlage 1

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
0 . 2022 2023 2024 2025
Auswirkungen in €
Ertrage 3.424,00 8.217,60 8.217,60 8.217,60
Aufwendungen
Saldo Ergebnisplan 3.424,00 8.217,60 8.217,60 8.217,60
Einzahlungen 3.424,00 8.217,60 8.217,60 8.217,60
Auszahlungen
Saldo Finanzplan 3.424,00 8.217,60 8.217,60 8.217,60
2022 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen X X Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend
Haushaltsentlastend X X X X
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2022 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrége:
(Mehr) 361003000.4211000 |Kostenbeitrage u. 3.424,00
Ertrége: Aufw.ersatz
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
|Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 3.424,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 361003000.6211000 [Kostenbeitrége, Aufwendun 3.424,00
Einzahlungen: gsersatz
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:
Saldo Finanzplan 3.424,00




Anlage 2

Elternbeitragssatzung fiir Kindertagespflege in der Hansestadt Liibeck

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein in der Fassung vom
28.02.2003 (GVOBL Schleswig-Holstein S. 57, zuletzt geandert am 25.05.2021, GVOBL Schleswig-
Holstein S. 566) und der §§1,2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein vom 10.01.2005 (GVOBL Schleswig-Holstein, S. 27, zuletzt gedndert am 25.05.2021,
GVOBL Schleswig-Holstein, S. 566), des § 90 Abs. 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBI. |, S. 2022, zuletzt geandert durch Gesetz vom
05.10.2021, BGBL |, S. 4607, 4617) wird nach Beschlussfassung durch die Blrgerschaft der
Hansestadt Libeck vom 24.02.2022 folgende Satzung erlassen:

(2)

(3)

§ 1 Aligemeines

Die Kosten der Kindertagespflege werden durch Elternbeitrdge und durch Zuschisse der
Hansestadt Libeck aufgebracht

Fur die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagespflege werden nach § 90 SGB VIII
Kostenbeitrage (Elternbeitrage) festgesetzt.

Far die Inanspruchnahme von Kindertagespflege ist die Richtlinie Giber die Férderung von Kindern
in Kindertagespflege in der Hansestadt Libeck maflRgebend. Regelungen zum
Betreuungsverhaltnis sind in einem Betreuungsvertrag zwischen Tagespflegeperson und
Erziehungsberechtigten zu treffen.

Anlage 2

§ 2 Hohe des Elternbeitrags
Fur die Erhebung von Elternbeitrdgen hat das Land Schleswig-Holstein Hochstbetrage festgesetzt.
Diese betragen pro wdchentlicher Betreuungsstunde
a) 5,80 Euro fir Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahr und
b) 5,66 fir altere Kinder.
Der Elternbeitrag fiir Kindertagespflege wird unter Berticksichtigung der vorgenannten

Hochstbetrage auf der Grundlage der Entgelte fur die Kindertageseinrichtungen in Tragerschaft
der Hansestadt Lubeck berechnet.

Der monatlich pro Kind zu entrichtende Elternbeitrag ergibt sich aus der folgenden Tabelle.

Kinder vor Vollendung des | Kinder ab Vollendung
dritten Lebensjahres des dritten Lebensjahres
Zwischen 5 und 37 wochentlichen 5,80 Euro je wochent- 5,66 Euro je wochent-
Betreuungsstunden licher Betreuungsstunde licher Betreuungsstunde
38 wdchentliche Betreuungstunden 220,40 215,08
39 woéchentliche Betreuungsstunden 226,20 217,26
40 wdchentliche Betreuungsstunden 232,00 217,26




41 wochentliche Betreuungsstunden 237,80 217,26
42 wochentliche Betreuungsstunden 243,60 217,26
43 wochentliche Betreuungsstunden 249,40 229,50
44 wochentliche Betreuungsstunden 255,20 229,50
45 wochentliche Betreuungsstunden 261,00 229,50
46 wochentliche Betreuungsstunden 266,80 258,06
47 wochentliche Betreuungsstunden 272,60 258,06
48 wochentliche Betreuungsstunden 278,40 258,06
49 wochentliche Betreuungsstunden 284,20 258,06
50 wochentliche Betreuungsstunden 290,00 258,06

(4) Vollendet das Kind das dritte Lebensjahr im Laufe eines Monats, bleibt es fiir diesen Monat bei dem
Elternbeitrag fir Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahres.

(5) Mit dem Elternbeitrag sind grundsatzlich alle Kosten abgegolten. Ein zusatzlich zu entrichtender
Verpflegungsmehraufwand ist ggf. zwischen Tagespflegeperson und Eltern gesondert zu
vereinbaren.

§ 3 Soziale ErmaRigung und Geschwisterermafigung

Die Hansestadt Libeck gewahrt soziale ErmaRigungen und Geschwisterermaligungen
nach der Sozialstaffelsatzung der Hansestadt Liibeck.

§ 4 Anpassungsklausel

Bei Anpassung der Héhe des Elternentgeltes in Kindertagesstatten in Tragerschaft der Hansestadt
Lubeck sind auch die Beitrage in § 2 dieser Satzung anzugleichen.

§ 5 Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht nach § 2 entsteht mit der Aufnahme des Kindes bei der
Tagespflegeperson. Die Beitrage sind bis zum 5. des jeweiligen Monats im Voraus in einer Summe
an die Hansestadt Libeck zu entrichten.

(2) Sollte sich der Beitrag im Laufe des Monats aufgrund veranderter Betreuungszeiten oder
Anderungen in den persdnlichen Verhaltnissen erhdhen, so wird der Differenzbetrag nacherhoben.
Bei einer Verringerung des Beitrages erfolgt eine Verrechnung im Folgemonat.

(3) Ist der/die Beitragspflichtige mit drei Monatsbeitragen im Verzug, kann die Hansestadt
Lubeck die Bewilligung des offentlich geforderten Tagespflegeplatzes widerrufen.

(4) Der Beitrag nach § 2 Abs. 2 ist fiir 12 Monate des Jahres fallig. Dies gilt auch fiir einen Zeitraum von
bis zu 30 Werktagen innerhalb eines Kalenderjahres, an denen das Kind wegen Urlaub der
Tagespflegeperson nicht betreut wird, sowie fiir Zeitrdume, in denen die Tagespflegeperson nicht
betreut und eine Ersatzbetreuung erfolgt.

(5) Der Beitrag ist auch dann in voller Hohe weiterzuzahlen, wenn das Kind wegen Krankheit oder aus
anderen Grunden der Betreuung fernbleibt und der Platz freigehalten wird.



(6) Bleibt das Kind innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen an mehr als 10 Tagen der Betreuung fern
ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt (z.B. Erkrankung des Kindes), kann die Hansestadt Lubeck
die Bewilligung des offentlich geférderten Tagespflegeplatzes widerrufen.

(7) Erfolgt die Aufnahme bis einschlieRlich 15. des Monats, ist der volle Monatsbeitrag fallig, bei
spaterer Aufnahme wird der halbe Monatsbeitrag erhoben.

(8) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Betreuungsvertrages.

§ 6 Beitragspflichtige

Zur Zahlung des Elternbeitrags sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet. Mehrere
Verpflichtete haften gemeinsam fur den Beitrag in voller Hohe.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2022 in Kraft, gleichzeitig tritt die rickwirkend zum

01.01.2022 in Kraft getretene Elternbeitragssatzung (Blrgerschaftsbeschluss vom 24.02.2022 zur
Vorlage VO/2022/10757) auRer Kraft.

LUbeck, den

Jan Lindenau
Bilrgermeister



ANLAGE 3

Kinder vor Vollendung des Steigerun
dritten (bisher) 77 Neu 2% OIS [Betrag neu
5,80 Euro je
Zwischen 5 und 37 wochentlichen 7,21 Euro je wochentlicher Jwochentlicher
Betreuungsstunden Betreuungsstunde Betreuungsstu
nde

38 wdchentliche Betreuungsstunden 273,98 220,40 279,46 220,40
39 wdchentliche Betreuungsstunden 281,19 226,20 286,81 226,20
40 wochentliche Betreuunésstunden 285,00 232,00 290,70 232,00
41 wochentliche Betreuungsstunden 285,00 237,80 290,70 237,80
42 wochentliche Betreuunésstunden 285,00 243,60 290,70 243,60
43 wochentliche Betreuungsstunden 300,00 249,40 306,00 249,40
44 wochentliche Betreuunésstunden 300,00 255,20 306,00 255,20
45 wochentliche Betreuungsstunden 300,00 261,00 306,00 261,00
46 wochentliche Betreuung-;sstunden 329,00 266,80 335,58 266,80
47 wochentliche Betreuungsstunden 329,00 272,60 335,58 272,60
48 wochentliche Betreuungsstunden 329,00 278,40 335,58 278,40
49 wochentliche Betreuungsstunden 329,00 284,20 335,58 284,20
50 wdchentliche Betreuungsstunden 329,00 290,00 335,58 290,00

Altere Kinder gg;hiﬁggag SCEZ 'gerung Betrag neu
Zwischen 5 und 37 wochentlichen 5,66 Euro je wochentlicher
Betreuungsstunden Betreuungsstunde
38 wochentliche Betreuungstunden 213,00 215,08 217,26 215,08
39 wdchentliche Betreuungsstunden 213,00 220,74 217,26 217,26
40 wochentliche Betreuungsstunden 213,00 226,40 217,26 217,26
41 woéchentliche Betreuungsstunden 213,00 232,06 217,26 217,26
42 wochentliche Betreuungsstunden 213,00 237,72 217,26 217,26
43 wochentliche Betreuung-;sstunden 225,00 243,38 229,50 229,50
44 wochentliche Betreuungsstunden 225,00 249,04 229,50 229,50
45 wochentliche Betreuung-;sstunden 225,00 254,70 229,50 229,50
46 wochentliche Betreuungsstunden 253,00 260,36 258,06 258,06
47 wochentliche Betreuunésstunden 253,00 266,02 258,06 258,06
48 wochentliche Betreuungsstunden 253,00 271,68 258,06 258,06
49 wochentliche Betreuunésstunden 253,00 277,34 258,06 258,06
50 wdchentliche Betreuung_jsstunden 253,00 283,00 258,06 258,06




Kreiselternvertretung Q

der Kindertagesstatten des Kreises Liibeck

®

Stadtelternvertretung

An die Hansestadt Libeck

Fachbereich Kultur und Bildung

Senatorin Monika Frank

Bereich 4.511 Stadt. Kindertageseinrichtungen
Kronsforder Allee 2-6

23560 Lubeck

- per Mail -

Zur Kenntnis und weiteren Verwendung an:
- Birgermeister Jan Lindenau
- Mitglieder des JHA
- ElternStimme e.V.
- Landeselternvertretung der KiTas in Schleswig-Holstein (Vorstand)
- Damen und Herren der Presse

Libeck, 28.01.2022

Stellungnahme der Kreis- und Stadtelternvertretung der Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflegen zur Anderung der Elternbeitragssatzung fiir die Kindertagespflege in
der Hansestadt Liibeck (VO/2022/10758)

Sehr geehrte Senatorin Frank, sehr geehrte Damen und Herren des Bereichs 4.511 Stadt.
Kindertageseinrichtungen,

die Kreis- und Stadtelternvertretung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen in Liibeck
(KEV/SEV) lehnt die Anderung der Elternbeitragssatzung fiir die Kindertagespflege
(VO/2022/10758) in Analogie zu der Erhéhung der Betreuungsgebiihren in den
Kindertagesstatten (VO/2022/10755) ab.

Mit Dank und freundlichen GriiRen,

Mascha Benecke-Benbouabdellah 1. Vorsitzende der SEV Lubeck,
Jan Schenkenberger, 1. Vorsitzender der KEV Liibeck
René Weigel, 2. Vorsitzender der SEV Liibeck

Tatjana Krohle, 2. Vorsitzende der KEV Libeck

.Unsere Kinder brauchen engagierte Eltern!

Kreiselternvertretung (KEV) Stadtelternvertretung (SEV) Kontakt KEV/SEV: kev-luebeck@kita-eltern-sh.de
1. Vorsitz: Jan Schenkenberger 1. Vorsitz: Mascha Benecke-Benbouabdellah Info: www kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/
2. Vorsitz: Tatjana Krohle 2. Vorsitz: René Weigel



	Vorlage
	Anlage  1 Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
	Anlage  2 Elternbeitragssatzung  Vorlage gesetzlicher Deckel U3 und 2 Prozent
	Anlage  3 Abgleich-Höchstgrenze-gesetzlicher Deckel-neu-plus 2-Prozent
	Anlage  4 2022_01_28_KEV_SEV_Stellungnahme_Änderung_Beitragssatzung_Kindertagespflege

